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Flucht und Migration als europäische Aufgabe — Migration und 
Flüchtlinge in Polen* 
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I. E i n l e i t u n g 

Seit 1989, dem sogenannten „Herbst der 
Nationen", ist die politische Teilung Euro
pas zumindest theoretisch aufgehoben. 
Euphorisch wurden der Fall der Berliner 
Mauer u n d das Ende des sozialistischen 
Systems gefeiert. Diese Euphorie legte sich 
jedoch bald wieder, sowohl i m Westen als 
auch i n Mit te l - u n d Osteuropa (MOE). Die 
Bevölkerung dort ist enttäuscht darüber, 
daß der wirtschaftliche u n d soziale Trans
formationsprozeß nicht mit dem poli t i 
schen Schritt hält. 

Nachdem die seit langem eingeforderte 
Reisefreiheit für Bürger des ehemaligen 
Ostblocks Wirkhchkeit geworden ist, u n d 
das Recht auf Niederlassung dies i n abseh-

Der Beitrag greift auf Erfahrungen zurück, 
welche der Verfasser im Rahmen seiner eh
renamtlichen Tätigkeit als Asylberater ge
macht hat. Aus der spärlichen deutsch
sprachigen Literatur zu diesem Thema sind 
die folgenden Aufsätze hervorzuheben: 
Louise Doye, Die gesetzlichen Grundlagen 
des Asyl- und Flüchtlingsrechts in Polen, 
in: ZAR 3/1999, 134-138; Joachim Henkel, 
Asyl in Polen - Probleme - Perspektiven, 
in: ZAR 2/1993, 79-81; Andreas Zimmer
mann, Aktuelle Fragen des Flüchrlings-
und Asylrechts in Polen, in: DÖV 1993, 
559-564. 

barer Zeit werden w i r d , steht m a n ihnen 
auf westlicher Seite sehr skeptisch gegen
über u n d beginnt mit der Errichtung einer 
„Festung West-Mittel-Europa". Deren C h a 
rakteristik besteht einerseits i m A b b a u der 
Grenzen innerhalb der U n i o n u n d anderer
seits i m Ausbau des Grenzschutzes an den 
Außengrenzen. Das Schengener A b k o m 
men, gefolgt v o n der Borders Convention 
u n d der D u b l i n Convention stehen ; als 
Synonyme für diese Entwicklung. 

Dabei kann man i m Zusammenhang mit 
dem europäischen Erweiterungsprozeß, 
zwischen Forderungen nach Übergangs
fristen i n Bezug auf Niederlassungsfreiheit 
u n d Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus 
den zukünftigen neuen EU-Mitgliedstaaten 
sowie der Abschottung der E U nach außen 
als solche unterscheiden. Die Aufnahme 
neuer Staaten aus Mitteleuropa verändert 
i n diesem Sinne die Abgrenzungstenden
zen nicht, sondern verleiht ihnen eine neue 
Dimension. 

Die frühere Bundesregierung unter Bun
deskanzler K o h l , aber auch die Landesre
gierungen i m Osten Deutschlands plädier
ten für eine Übergangsfrist bis z u m Jahre 
2015. Die neue Regierung sprach sich da
gegen, nach einjährigen Verhandlungen 
zwischen dem Auswärtigen A m t u n d d e m 
Wirtschafts- u n d Axbeitsministerium, für
eine 7jährige Übergangsfrist aus. Das A r 
beitsministerium forderte zunächst eine 
Übergangszeit v o n 15 Jahren. Dies obwohl 
die bevorstehende Osterweiterung der E U 
nach einer v o n der Europäischen Kornmis
sion i n Brüssel i n Auftrag gegebenen Stu
die des Deutschen Institutes für Wir t 
schaftsforschung (DIW) u n d des Bonner 
Institutes zur Zukunft der Arbeit (IZA) 
keine massive Zuwanderung nach
Deutschland u n d i n andere Länder der Ge-
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meinschaft auslösen soll . Das D I W erwar
tet, daß bei voller Freizügigkeit der Arbe i 
ter jährlich 350.000 Menschen aus den 
MOE-Staaten i n die jetzige E U ziehen wer
den. K n a p p 220.000 Personen sollen davon 
nach Deutschland kommen. Die polnische 
Seite streitet bei den Beitrittsverhandlun
gen für funktional nicht zusammenhän
gende Verhandlungsmaterien, wie die v o n 
ihr geforderte Übergangsfrist v o n jeweils 
25 u n d 5 Jahren i n Bezug auf die staatliche 
Kontrolle über die Veräußerung von forst-
u n d landwirtschaftlichem Boden an A u s 
länder sowie Baugrund für Investitionen. 
D e m steht die deutsche Forderung nach 
Schutz des Arbeitsmarktes durch die er
wähnte siebenjährige Übergangsfrist ge
genüber. Danach soll , so die polnische Sei
te, lediglich die finanzielle Unterstützung 
der pomischen Landwirtschaft durch E U -
Reformmaßnahmen u n d damit die Verr in
gerung der Arbeitslosigkeit u n d des daraus 
resultierenden Arbeitsmigrationspotentia-
les mit dem ungehinderten Zugang Polens 
z u m Arbeitsmarkt der Gemeinschaft i n 
einer funktionellen Beziehung stehen. Ins
gesamt stellt Polen i n 20 der 29 Beitritts-
Verhandlungspakete Forderungen nach 
Übergangszeiten auf. 

Beide Seiten fordern Übergangsfristen, um 
die Akzeptanz derBevölkerungzu sichern 

Grundgedanke sowohl der Niederlas
sungsfreiheit als auch der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer ist es, die Herstellung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes, nicht zuletzt 
durch den A b b a u der Personenkontrollen, 
u n d die Sicherung eines freien Verkehrs 
der Personen, Waren u n d des Kapitals z u 
gewährleisten. 

Im Gegensatz dazu dienen die Grundrech
te primär dem Zie l , die Freiheitssphäre des 
einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen 
Gewalt z u schützen. In diesem Zusam
menhang ist entscheidend, daß Anforde
rungen an das parlamentarische Regie
rungssystem sowie die Gewährleistung der 
Achtung der Menschenrechte schon bei 

Aufnahme der Beitrittsverhandlungen vor
liegen müssen. Wirtschaftliche Merkmale 
dagegen können auch während einer Über
gangszeit implementiert werden. 

D a eine gemeinschaftliche EU-Ausländer-
politik nur schrittweise u n d ohne ein v o n 
allen Mitgliedstaaten akzeptiertes Gesamt
konzept vorankommt, spielen bei der A u f 
nahme von Migranten aus Drittstaaten 
vornehmlich nationale u n d politische Inte
ressen der Mitgliedstaaten eine Rolle. 
Hauptleidtragende dieser Situation s ind 
Migranten, deren Fluchtursachen stark v o n 
denen divergieren, die noch zur Zeit der 
Verabschiedung der Genfer Flüchtlings
konvention aktuell waren. 

Es wäre wünschenswert, daß i n Zukunf t 
ein Ausgleich zwischen internationaler 
Gewährleistung des Schutzes der M e n 
schenrechte u n d Grundfreiheiten i n dritten 
Staaten sowie der Niederlassungsfreiheit i n 
den EU-Mitgliedstaaten gefunden werden 
würde. 

II. M i g r a t i o n nach / aus Polen 

1. Migrationspotential Polen 

Die Freizügigkeit des Personenverkehrs -
auch über nationale Grenzen h inweg -
zählt z u den vier Grundfreiheiten der E U . 
Im Zuge der Osterweiterung ist daher die 
Frage, ob dieses Recht nicht z u erheblichen 
u n d politisch schwer verkraftbaren W a n 
derungen führen könnte, wesentlich. 

Betrachtet m a n ausschließlich das allge
meine Migrationspotential (Personen, die 
daran denken, ins A u s l a n d z u gehen) so 
scheinen sich die Migrationsszenarien, die 
Anfang der 90er Jahre i n Umlauf gebracht 
wurden, z u bestätigen. 1 16,6 % der p o l n i 
schen Befragten denken laut eigenen A n 
gaben daran, ins A u s l a n d z u gehen. Bedeu
tend niedriger ist das wahrscheinliche 
Migrationspotential (Personen, die erste 
Schritte unternommen haben, u m auszu
wandern). N u r ein Drittel der Polen, die 

1 Erhebung des Österreichischen Gallup-
Instituts in den Monaten Juni und Juli 1996. 
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eine Migrat ion potentiell i n Betracht zie
hen, haben auch konkrete Schritte z u deren 
Realisation unternommen, u n d nur knapp 
400.000 haben sich tatsächlich u m offizielle 

2. Migration - Zielland Polen2 

A u f die über 80 M i l l i o n e n Ausländer, die 
jährlich nach Polen kommen, kann der 
Begriff des Migranten nur schwerlich pau
schal angewendet werden. Die meisten v o n 
ihnen verbringen i n Polen nicht mehr als 
einen Tag, größtenteils u m einzukaufen. 
W e n n man v o n dieser Gruppe jedoch die
jenigen - wie Touristen, Personen die ihre 

2 Dieser Abschnitt beruht auf den Ergebnis
sen einer Erhebung von Dariusz Stola (Insti
tut für Soziale Studien der Universität 
Warschau) aus den 90er Jahren. 

Einreise- oder Beschältigungsgenehrnigun-
gen bemüht (tatsächliches Migrationspo
tential). 

hoch 

34,1 

36,5 

25,7 

29,4 

32,3 

Ungarn 

79,8 

46,1 

30,7 

45,8 

35,1 

34,3 

19,3 

Familienangehörigen besuchen, Dip loma
ten etc. - außer Betracht läßt, bleibt immer 
noch eine beachtliche - u n d wachsende 
Z a h l - v o n Personen, die unter den Begriff 
des Migranten subsumiert werden können. 

In der Konvention z u m Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeitnehmer u n d ihrer Fami
lienangehörigen 3 versteht unter einem 
Wanderarbeitnehmer 

„jede Person, die in einem Staat, dessen Staats
angehörigkeit sie nicht hat, eine Tätigkeit gegen 

3 GV Res. 45/158 vom 18. Dezember 1990. 

Tabelle 1: Potentielle Migranten nach Arbeitslosigkeit und Einkommen in Prozent 

Arbeitslosigkeit Einkommen 

i a nein niedrig mittel 

Tschechei 7,3 92,7 20,2 45,7 

Slowakei 21,6 78,4 14,6 48,9 

Polen 16,4 83,6 28,7 45,6 

Ungarn 10,5 89,5 17,7 52,9 

Gesamt 14,5 85,4 19,5 48,2 

(Quelle: Erhebung Gallup, Juni-Juli 1996) 

Tabelle 2: Verwendungszweck des im Ausland erzielten Einkommens in Prozent 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Gesamt Tschechien Slowakei Polen 

Finanzierung d. tägl. Lebens 75,3 86,7 74,1 58,3 

Ausbildung der Kinder 43,1 39,8 46,6 38,4 

Kauf teurer Konsumgüter 41,8 42,5 46,2 43,3 

Geldsendungen in Heimat 39,0 39,7 43,9 33,3 

Bau/Kauf eines Eigenhauses 35,0 39,4 30,2 37,6 

Kauf Eigentumswohnung 32,9 28,4 34,9 33,7 

Aufbau eigener Betriebe 20,6 15,9 15,4 35,5 

(Quelle: Erhebung Gallup, Juni-Juli 1996) 
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Entgelt ausüben wird, ausübt oder ausgeübt 
hat". 

a) sogenannter Kleinhandel 

Unter den Arbeitsmigranten, die nach Po
len kommen, stellen Kleinhandeltreibende 
die größte Gruppe dar. A n f a n g der 90er 
Jahre beschäftigten sie sich hauptsächlich 
mit dem Import verschiedener Waren nach 
Polen, mittlerweile wechselten sie jedoch 
z u m Export über. V o n typischen Einkaufs
bummlern unterscheiden sie sich dadurch, 
daß sie die i n Polen erworbenen Waren i n 
ihrem Heimatland oder i n einem anderen 
weiterverkaufen. Der Kleinhändler ist das 
typische Erscheinungsbild für die po ln i 
sche Ostgrenze. N a c h Angaben des staatli
chen polnischen Statistik-Instituts aus dem 
Jahre 1997 übersteigen die durchschnitüi-
chen Ausgaben eines - die östliche Grenze 
überquerenden - Ausländers mehr als vier
einhalbmal die Ausgaben der Ausländer, 
die nach Polen über die westliche Grenze 
einreisen. Die vor kurzem vorgenommene 
Formalisierung v o n Einreisevoraussetzun
gen für Staatsangehörige der G U S führte 
z u massiven Protesten der i m Grenzgebiet 
betroffenen polnischen Bevölkerung. Eine 
weitere Abschottung z u m Osten, wie dies 
durch die EU-Erweiterung vorgesehen ist, 
könnte aufgrund der geopolitischen Lage 
Polens u n d der historischen Erfahrungen i n 
dieser Region schwerwiegende Konse
quenzen nach sich ziehen. 

b) Arbeitssuchende 

Das Baugewerbe sowie die Landwirtschaft 
stellen die typischen wirtschaftlichen Sek
toren mit einer Nachfrage nach elastischer, 
niedrigbezahlter, auf kurzfristiger Basis 
beruhender unqualifizierter Arbeit . Dabei 
ist festzuhalten, daß die Mehrheit dieser 
Arbeiter sich nicht registrieren läßt. N a c h 
der Zunahme i m Jahre 1992 hat sich die 
A n z a h l der gestellten (und genehmigten) 
Anträge auf Arbeitsgenehmigungen stabi
lisiert u n d beträgt jährlich ca. elf- bis zwölf
tausend. Die Zahl der illegal Beschäftigten 
ist nach Schätzungen vie l höher. 

Diese Migranten verbleiben jedoch i n der 
Regel relativ kurz i n Polen - ca. drei M o n a 
te. Oft ist es aber auch so, daß diese Perso
nen i n regulären Abständen nach Polen i m 
Pendeltakt kommen (z.B. dreimal i m Jahr) 
u n d dies über mehrere Jahre hinweg. 

c) Langzeitmigranten 

A u s formellen Gründen kann als Lang
zeitmigrant nur jemand mit einer ständi
gen Auienmaltsgenehmigung (karta stalego 
vöbytu) angesehen werden. Die Gruppe 
von Personen, die über solch einen A u f 
enthaltsstaus verfügen, ist auf relativ we
nige begrenzt. Im Jahre 1993 waren es 2669, 
ein Jahr später 3205 u n d 1996 waren es 
4336 Personen. 

d) Motivation 

A l s G r u n d für die A u s w a h l Polens als Z i e l 
land gibt fast die Hälfte der Migranten fa
miliäre Beziehungen an (meistens ist der 
Ehepartner Pole). 30 % der Befragten gaben 
an, polnische Vorfahren z u haben. Die Tat
sache, daß eine Vie lzahl der Migranten -
mit ständigem Aufenthalt - sich auf ihre 
polnische Abstammung beruft oder i n eth
nisch gemischten Familien lebt, w i r k t sich 
positiv auf ihre gesellschaftliche Integrati
on i n Polen aus. 

Nicht z u verkennen s ind jedoch auch u n d 
vor allem die wirtschaftlichen Aspekte (re
lativ freier u n d ungehinderter Zugang z u m 
polnischen Arbeitsmarkt - speziell der sog. 
grauen Zone, w o derzeit selbst ca. 2 M i l l i o 
nen Polen beschäftigt sind) sowie die geo
graphische Nähe der Herkunftsländer u n d 
eine gut funktionierende - auf die Migra t i 
o n eingestellte - Kommuriikationsinfra-
struktur, welche die Migrationskosten nach 
unten drückt. V o n den Arbeitsmigranten 
stellen 29 % Ukrainer u n d 26,6 % Weißrus
sen die größten Bevölkerungsgruppen dar. 
Hierbei ist auch die wirtschaftliche u n d 
politische Situation der Herkunftsländer 
sowie die Frage nach der Gewährleistung 
von Menschenrechten u n d Grundfreiheiten 
nicht z u verkennen. 
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III. Flüchtlinge in Polen 

Polen selbst gehörte bis Ende der 80er Jahre 
mehr z u den flüchtlingsgenerierenden als 
flüchtlingsaufnehmenden Staaten. Der po
litische Umbruch i n Ost- u n d Mitteleuropa, 
der seinen A n f a n g i n Polen genommen 
hatte, breitete sich schnell auf dessen 
Nachbarstaaten aus. 

In diesem Zusammenhang muß m a n auch 
die Ratifikation der Genfer Flüchtlingskon
vention i m Jahre 1991 (Dz. U . 1991 N r . 119, 
poz. 515 u n d 516) betrachten, die davor - i n 
der Ost-West-Auseinandersetzung des K a l 
ten Krieges - als ein A k t der Westmächte 
gegen den sozialistischen Block gewertet 
worden war . 

1. Rechte im Asyl - Flüchtlingsstatus 
(status uchodzcy) 

a) Das Ausländergesetz von 1997 

A m 25. September 1997 ist ein neues 
Ausländergesetz (AuslG) i n Kraft getreten 
(Ustawa o cudzoziemcach v o m 25. Juni 
1997 r. - D z . U . v o m 26. September 1997 r. 
N r . 114 Poz. 739) 4 Dieser seit langem 
erwartete Rechtsakt löste das alte 
Ausländergesetz v o m 29. März 1963 ab 
u n d schuf somit neue, der polnischen 
Rechtsordnung völlig fremde Begriffe u n d 
Rechtsinstitute. Bislang fehlte es nämlich 
an weitgehend gesicherten Grundlagen für 
die Behandlung v o n Asylgesuchen. 5 

Das Gesetz unterscheidet nunmehr z w i 
schen einem sicheren Herkunftsstaat, si
cherem Drittstaat u n d einem offensichtlich 
unbegründetem Antrag auf ein Asylbegeh-

Sowohl das alte Ausländergesetz als auch 
das neue unterscheiden zwischen Flücht
lingsstatus und Asyl, wobei letzteres sich 
an keine Voraussetzungen knüpft, sondern 
nur im Ermessen der Behörden liegt. In 
diesem Beitrag wird jedoch der Begriff 
Asyl im deutschen Sinne verwendet. 

Vgl. Kamil Majchrzak, Die prozessuale 
Durchsetzung von Artikel 3 EMRK in der 
polnischen Rechtsordnung, Frankfurt/ 
Oder 1997. 

ren. In Kapitel IX des neuen A u s l G wurde 
die Verantwortlichkeit der Beförderungs
unternehmen geregelt für den Fall , daß ihre 
K u n d e n nicht über die erforderlichen D o 
kumente verfügen. Darüber hinaus werden 
nach Art . 56 A u s l G v o n Personen, gegen 
die eine Abschiebungsentscheidung ergan
gen ist, Photos angefertigt u n d Finger
abdrücke genommen (vgl: Übereinkom
men von D u b l i n / Schengener A b k o m 
men). 

Der Flüchtlingsstatus w i r d nach wie vor 
gemäß den Voraussetzungen der Genfer 
Flüchtlingskonvention u n d des N e w Yor
ker Protokolls anerkannt, soweit der A u s 
länder nicht schon i n einem anderen L a n d 
einen solchen Status erhalten hat. Flücht
l i n g ist danach (Art. 1 A Abs . 2), 

„wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung 
wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu
gung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz 
dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Befürchtungen nicht in An
spruch nehmen will". 

Diese Definition des Flüchtlings w i r d aber 
durch zusätzliche Merkmale stark einge
schränkt (Schutz i m sicheren Drittstaat, 
allgemeine Verfolgungsgefahr, Verfolgung 
durch den Staat). A u c h prozessuale E i n 
schränkungen spielen hierbei eine Rolle 
(offensichtlich unbegründeter Antrag, A u f 
schiebung der Antragsprüfung noch vor 
Prüfung der Zulässigkeit, Antragstellung 
an der Grenze). 

Hervorzuheben ist auch, daß Polen derzeit 
über keine rechtlichen Rahmenbedingun
gen verfügt, die es ermöglichen würden, an 
humanitären Hilfsaktionen wie i n Maze
donien u n d Albanien teilzunehmen. Die
Aufnahme v o n kosovarischen Flüchtlingen 
unter den bestehenden Bedingungen 
konnte nur als provisorische Lösung be
trachtet werden u n d sollte als A n s p o r n 
dienen, ein entsprechendes humanitäres 
Flüchtlingsgesetz z u schaffen. 

Das neue Ausländergesetz beinhaltet auch 
Abschiebungshindernisse. Im Sinne v o n 
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Art . 46 A u s l G s ind Abschiebungsentschei
dungen per Gesetz schwebend unwirksam -
soweit der Betroffene einen Asylantrag 
stellt. A r t . 53 A u s l G stellt fast die wörtliche 
Übersetzung v o n Art . 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) dar, 
welche eine Abschiebung i n ein Land i n 
welchem der Betreffende aufgrund seiner 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig
keit z u einer sozialen Gruppe oder polit i 
schen Überzeugung verfolgt werden könn
te oder einer Folterung, einer unmensch
lichen oder erniedrigenden Behandlung 
oder Strafe unterworfen wäre, verbietet. 

Der Antrag auf A s y l kann u n d sollte an der 
Grenze gegenüber einem Grenzsoldaten 
eingereicht werden oder innerhalb von 14 
Tagen nach Grenzübertritt, soweit der Be
troffene nachweisen kann, daß dies z u 
nächst aufgrund einer begründeten Gefahr 
für sein Leben oder seine Gesundheit nicht 
möglich war. Bei sogenanntem illegalen 
Grenzübertritt sollte der Antrag unmittel
bar nach Grenzübertritt gestellt werden, 
was jedoch den betreffenden Flüchtling 
nicht v o n der gerichtlichen Verantwortung 
für den „illegalen" Grenzübertritt befreit, 
welcher einen Straftatbestand darstellt. 

Asylpraxis in Polen 

Fraglich ist aber, ob die polnischen Grenz
soldaten für die Entgegennahme solcher 
Asylanträge vorbereitet s ind u n d wissen, 
daß ihnen eine solche Pflicht zur Ent
gegennahme zukommt. N a c h wie vor 
könnte hierbei die Gewährleistung der A n 
wendung der Genfer Flüchtlingskon
vention u n d der Europäischen Menschen
rechtskonvention angezweifelt werden 
(vgl: Polen kein sicherer Drittstaat -
Beschluß des Verwaltungsgerichts Berlin 
v o m 29. Dez. 1994: „wenn ein Schutzersuchen 
an die Grenzbehörden oder die Polizei gerichtet 
wird, ist nicht sichergestellt, daß dieses auch an 
das Amt weitergeleitet oder die Flüchtlinge von 
der Möglichkeit der förmlichen Antragstellung 
in Warschau unterrichtet werden"). Ahnliches 
gilt jedoch gleichzeitig für die sogenannten 

Anhörer bei dem A m t für Grenzschutz, 
Migrat ion u n d Flüchtiingswesen i n War
schau, das dem Minis ter ium für Inneres 
u n d Verwaltung unterstellt ist, da diese 
nur über unzureichende Kenntnisse der 
Rechte eines Antragstellers i m V e r w a l 
tungsverfahren verfügen. 

A n dieser Stellte sollte unterstrichen wer
den, daß unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge keinen Zugang z u einem fairen 
Asylverfahren i n Polen genießen. A u f 
grund der familienrechtiichen Bestim
mungen kann für minderjährige ausländi
sche Kinder, deren Eltern sich i m A u s l a n d 
befinden, kein V o r m u n d bestellt werden. 
Demnach ist davon auszugehen, daß Polen 
keinen sicheren Drittstaat für diese Perso
nengruppe darstellt, was auch A u s w i r k u n 
gen auf die mit Polen geschlossen Rück
übernahmeabkommen haben könnte. 

Die endgültige Entscheidung über die A n 
erkennung als Flüchtling sollte hierbei ge
mäß Art . 41 A u s l G nicht später als drei 
Monate nach der Asylantragstellung erfol
gen (in der Praxis kommt es jedoch hierbei 
z u erheblichen Verzögerungen v o n bis z u 
über einem Jahr). 

In Kapitel X des A u s l G wurde der Rat für 
Flüchtlingsangelegenheiten (Rada do 
Spraw Uchodzcow) ins Leben gerufen, der 
als Berufungsinstanz für die erste Ent
scheidung über die Anerkennung als 
Flüchtling, die i m N a m e n des Ministers für 
Inneres u n d Verwaltung ergeht, gilt. Klä
rungbedürftig erscheint jedoch, ob dieser 
Rat als eine wirksame Berufungsinstanz i m 
Sinne v o n Art . 13 E M R K angesehen wer
den kann (die Vorschriften darüber traten 
erst a m 1. Januar 1999 i n Kraft). Hierbei ist 
z u bemerken, daß „illegal" nach Polen ein
gereiste Ausländer keine Möglichkeit be
sitzen, gegen ihre Abschiebungsandrohung 
vor dem Hauptverwaltungsgericht z u k la 
gen. Diese Situation muß als ein Verstoß 
gegen den i n der Verfassung garantierten 
Gleichheitsgrundsatz gewertet werden. 

b) Die Verfassung vom 2. April 1997 
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A u c h die neue polnische Verfassung (Dz. 
U . N r 78, poz. 483), die a m 2. Aprü 1997 
v o n der Nationalversammlung verab
schiedet wurde , enthält ausländerrechtlich 
relevante Implikationen. Solche Rechts
schutzgarantien, die unmittelbar anwend
bar s ind, enthielt die alte Verfassung v o m 
A n f a n g der 50er Jahre nicht. 

In A r t . 30 der neuen polnischen Verfassung 
w i r d die Unantastbarkeit der Menschen
würde garantiert, u n d i n ihrem A r t . 38 
verpflichtet sich Polen, das Leben jedes 
Menschen unter rechtlichen Schutz z u 
nehmen. A r t . 40 garantiert das Verbot von 
Folter, unmenschlicher oder grausamer 
Behandlung sowie das Verbot von Körper
strafen. Diese Rechtsschutzgarantien kön
nen i n Zukunf t als mögliche Abschie
bungshindernisse an Bedeutung gewinnen. 
Hierbei ist jedoch hervorzuheben, daß eine 
Verfassungsklage gegen eine negative Ent
scheidung des Ministers für Inneres u n d 
Verwal tung über die Gewähr v o n A s y l 
nach A r t . 79 Abs . 2 der Verfassung aus
drücklich ausgeschlossen ist. 

2. Soziale Sicherung 

a) Der anerkannte Flüchtling 

D e m Ausländer kann nach Art . 40 A u s l G , 
w e n n dies erforderlich u n d für die Zeit des 
Verfahrens unabdingbar ist, sowie i n be
sonders begründeten Fällen für drei M o n a 
te nach dem Ergehen der endgültigen Ent
scheidung eine: 

- Wohnmöglichkeit, 
- Verpflegung, 
- medizinische Hi l fe , 
- Sachhilfe, 
- Finanzhilfe (ständige / eirunalige) 

bewil l igt werden. Es besteht jedoch kein 
Rechtsanspruch (Kann-Bestimmung). 

b) Integration 

Eines der schon mehrmals v o n verschie
denen Organisationen u n d z u m Tei l auch 
staatlichen Institutionen 6 beklagten Prob
leme ist das Fehlen v o n Programmen, die 
anerkannte Flüchtlinge u n d Ausländer i m 
allgemeinen gesellschaftlich integrieren 
würden. 

Die Aufgabe der Integration v o n anerkann
ten Flüchtlingen liegt i n den Kompetenzen 
der Gemeinden. A m 17. A p r i l 1998 wurde 
dazu zwischen d e m Innenministerium u n d 
dem Minis ter ium für Arbeit u n d Sozialpo
litik ein Übereinkommen unterschrieben, 
das die stufenweise Übernahme der A u f 
gaben einer Integrationspolitik durch das 
Minis ter ium für Arbei t regelt. Danach 
wurden die Asylheimverwaltungen ver
pflichtet, spätestens z w e i Monate vor dem 
Verlassen des Heimes durch den anerkann
ten Flüchtling die zuständige Gemeinde zu 
informieren, u m ihr eine Vorbereitung zur 
Aufnahme des Flüchtlings z u ermöglichen. 
Derzeit s ind jedoch Probleme mit der F i 
nanzierung entstanden, so daß augenblick
l ich keine Integrationsprogramme durch
geführt werden. In der Theorie sollte die 
Durchführung auf lokaler Ebene, die K o 
ordination dagegen auf zentraler Ebene 
erfolgen. Daneben bestehen jedoch - zwar 
auf wenige Personen begrenzte - einzelne 
Maßnahmen des U N H C R sowie bis vor 
kurzem der Polska Akcja Humanitarna. 

Bei der Lustration des Abschiebe
gefängnisses in Wroclaw (Südpolen), die 
der Verfasser durchgeführt hat, beklagte 
der Direktor der Anstalt, daß mehrmals 
Ausländer - aufgrund des Ablauf der 90 
tägigen Haftfrist - ohne jegliche Mittel ver
fügend auf die Straße gesetzt werden, da es 
an Integrationsprogrammen der Regierung 
fehlt und mit Ausnahme einiger NGOs 
dieses Problem nicht wahrgenommen 
wird. 
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IV. Schlußbemerkungen 

Die Entstehung v o n großen Migrations
bewegungen u n d eine steigende A n z a h l 
v o n verfolgten Flüchtlingen stellt die Völ
kergemeinschaft u n d speziell die E U vor 
eine neue Herausforderung. Krisen wie die 
i m Kosovo oder Ruanda s ind Beweise für 
die Dringlichkeit der Vornahme von Ver
änderungen i m Regime der Genfer Flücht
lingskonvention. Seit dem Ende des Kalten 
Krieges hat sich das Prof i l der schutzbe
dürftigen Flüchtlinge i n Europa verändert. 
Der Flüchtling zur Zeit des Kalten Krieges 
war aufgrund seiner politischen Überzeu
gungen verfolgt. Diese A r t v o n Asylbe
gehrenden besteht auch weiterhin, sie w i r d 
jedoch nach dem Ende der Ära des Eiser
nen Vorhangs massiv verdrängt durch eine 
steigende Z a h l v o n Personen, die vor 
Verbrechen i n Bürgerkriegen, der nicht
staatlichen ethnischen u n d religiösen Ver
folgung sowie wirtschaftlichen u n d ökolo
gischen Katastrophen Schutz suchen. Eine 
Beseitigung der Fluchtursachen vor Ort, 
die Durchführung präventiver Maßnah
men (Unterstützung bei der Einführung 
u n d Sicherung v o n Demokratie u n d 
Rechtsstaatlichkeit, Aufwertung lokaler de
mokratischer Bestrebungen) u n d die Ge
währleistung der Inschutznahme des neu
en Typs des Flüchtlings muß zur Aufgabe 
eines - sich i n der Polit ik z u ethischen 
Grundsätzen bekennenden - Europas wer
den. Hierbei sollte auch auf positive Erfah
rungen der z ivi len Konfliktlösung zurück
gegriffen werden. 

Migratimspotmtial,Absd30ttungptendenzen 
undglekhberecbtigtePartner^ 
Spannungsfeld, in dem sich dieNeugestal-

tung Europas bewegt 

Da auch nach wie vor v o n einem beachtli
chen Migrationspotential der v o n der Os
terweiterung mitumfaßten Länder Mit te l 
europas auszugehen ist, kann die Diskre
panz zwischen tatsächlicher Abschot
tungspolitik der E U u n d dem Anspruch 

vieler Menschen auf ein würdiges Leben 
zur Destabilisierung an Europas Außen
grenzen führen. Eine H i n w e n d u n g z u 
postkommunistischen u n d populistischen 
Parteien sowie verschiedenen Nationalis
men ist Beweis dafür, daß ein friedliches 
Zusammenleben der Völker Europas nur 
durch offene wirtschaftliche u n d politische 
Beziehungen gewährleistet werden kann. 
Gleichberechtigung u n d Partnerschaft 
können dabei einen positiven Beitrag i n 
Wirtschaft u n d Kul tur sowie i n der Ausein
andersetzung mit der eigenen Geschichte, 
speziell zwischen Polen u n d seinen östli
chen Nachbarn, leisten. Die positive Er
kenntnis der Versöhnung zwischen 
Deutschland u n d Frankreich sowie 
Deutschland u n d Polen sollte hierbei nicht 
auf Rhein u n d Oder begrenzt werden. Bei 
einem Zuwachs ausländerfeindlich moti
vierter Straftaten u n d unter Berücksichti
gung der Bemühungen Polens u m einen 
Beitritt zur E U , i n der ein Zusammenleben 
verschiedener Kulturen u n d Nationen 
grundlegend ist, kann die Mißachtung die
ses Anliegens schwerwiegende Folgen ha
ben. So wurden nach Angaben der größten 
polnischen antifaschistischen Organisation 
N i g d y Wiecej [Niemals Wieder] i n Polen 
seit Anfang der 90er Jahre bereits 20 Perso
nen infolge rechtsextremer Straftaten getö
tet. 

Entscheidend ist, daß Migrationsbewegun
gen vor allem i n einem bestehendem 
Wohlstandsgefälle begründet s ind. Inso
weit einen Ausgleich z u schaffen, sollte als 
maßgebliche friedenssichernde u n d -för
dernde Aufgabe verstanden werden, für 
die sich Polen als verständnisvoller 
Ansprechspartner für seine östlichen 
Nachbarn - gerade auch als E U - M i t g l i e d -
einsetzen muß, denn eine Destabilisation 
ist i n niemandes Interesse. 
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Todesstrafe - konsularischer Beistand - Streit zwischen den USA und 
der Bundesrepublik Deutschland 

A m 24. Februar u n d am 3. März 1999 w u r 
den i m amerikanischen Bundesstaat A r i z o 
na die Brüder K a r l u n d Walter LaGrand 
hingerichtet. Sie hatten 1982 einen M o r d 
begangen. Während des Strafverfahrens 
war es versäumt worden, sie auf ihr Recht 
auf konsularischen Beistand hinzuwiesen. 
Sie hatten daher zunächst keinen Kontakt 
z u m deutschen K o n s u l aufgenommen; als 
die Brüder dieses Recht später i n Anspruch 
nehmen wollten, wies das Gericht ihr V o r 
bringen als verspätet zurück. 

Trotz heftiger Proteste der deutschen Re
gierung wurde die Hinrichtung K a r l 
LaGrands vollzogen. A m 2. März 1999 
reichte die Bundesrepublik Deutschland 
vor dem Internationalen Gerichtshof i n 
Den Haag Klage gegen die U S A ein. Sie 
argumentierte, daß neue Tatsachen i m Ver
fahren gegen die Brüder LaGrand bekannt 
geworden seien, die darauf hindeuteten, 
daß die U S A nicht erst - wie behauptet -
1992 v o n der deutschen Staatsangehörig
keit der LaGrands erfahren hatten, sondern 
bereits 1982 u n d somit jahrelang wissent
l ich ihre Aufklärungspflicht über die Mög
lichkeit konsularischen Beistandes verletzt 
hätten. Deutschland beantragte daher beim 
I G H die Feststellung, daß die U S A ihre 
internationalen Verpflichtungen verletzt 
haben, u n d daß die strafrechtliche 
Verurtei lung der Brüder ungültig sei. Für 
Walter LaGrand sei der Zustand vor seiner 
Inhaftierung wiederherzustellen. 

N a c h Ar t . 75 I der Verfahrensordnung des 
I G H kann der Präsident die Parteien auf
fordern, sich bis z u m Zusammentreten des 
Gerichts so z u verhalten, „daß jede Verfü
gung, die der Gerichtshof aufgrund des Antra
ges auf vorsorgliche Maßnahmen erläßt, die 
gewünschte Wirkung hat" (einstweilige 
Maßnahme ohne mündliche Verhandlung). 
Der (amerikanische) Präsident (Schwebe!) 
forderte die U S A dementsprechend auf, 
alles z u unterlassen, was Maßnahmen des 
Gerichts wirkungslos machen würde. 

Walter LaGrand wurde dennoch am 3. 
März 1999 hingerichtet. A m 13. November 
2000 begannen die mündlichen Verhand
lungen vor dem I G H (s. auch „Kurzgefaßt: 
Menschenrechte aktuell" in MRM 1/2001 S. 
65). A m 27. Juni 2001 entschied der I G H , 
daß das Verhalten der U S A deren Pflichten 
aus der Konsularrechtskonvention verletz
te (Einzelheiten unter: www.icj-cij.org). 

Im Jahre 1998 hatte ein vergleichbarer Fal l , 
mit einem paraguayanischen Straftäter i m 
Mittelpunkt, für Schlagzeilen gesorgt. Zur 
Einnerung: 

A n g e l Francisco Breard, war 1992 unter 
dem Verdacht festgenommen worden, i m 
US-Bundesstaat Virg in ia seine Nachbarin 
vergewaltigt u n d anschließend ermordet 
z u haben. A u c h er war i m diesbezüglichen 
Strafverfahren nicht über sein Recht auf 
konsularischen Beistand unterrichtet wor
den. Nach Schuldspruch u n d Verhängung 
der Todesstrafe gegen Breard A n f a n g 1993 
wurde der Termin zur Vollstreckung nach 
erfolglosen Rechtsmittelverfahren a m 25. 
Februar 1998 auf den 14. A p r i l 1998 festge
legt. 

A m 3. A p r i l 1998 erhob Paraguay Klage 
beim I G H wegen eines Verstoßes der U S A 
gegen Art . 36 I lit . b WÜK u n d beantragte 
gemäß Art . 41 IGH-Statut i . V . m . A r t . 73ff. 
I G H - V f O den Erlaß vorsorglicher Maß
nahmen, u m die Hinr ichtung bis z u einem 
abschließenden Urte i l des I G H auszuset
zen. Der I G H sollte vor al lem klären, w e l 
che Rechtsfolge die Mißachtung der Infor
mationspflichten nach sich zieht (etwa 
Wiederherstellung des Status quo ante i n 
Gestalt eines Neubeginns des Prozesses). 

Der I G H erließ am 9. A p r i l 1998 eine A n 
ordnung über den Erlaß vorsorglicher 
Maßnahmen, u m die Hinr ichtung a m 14. 
A p r i l 1998 i m Bundesstaat Virg in ia vorläu
f ig z u stoppen. 

http://www.icj-cij.org
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O b w o h l Außeruninisterin Albr ight den 
Gouverneur noch brieflich u m das A u f 
schieben der Vollstreckung gebeten hatte, 
erfolgte die Hinr ichtung wie vorgesehen 
am 14. A p r i l 1998. Die Rechtsfolgen einer 
Verletzung der Aufklärungspflicht über die 
Möglichkeit, konsularischen Beistand z u 
erhalten, wurde v o m I G H nicht mehr ge
klärt, w e i l Paraguay nach der Hinr ichtung 
Breards die Klage be im I G H zurückge
nommen hat. 

V o n Interesse i n diesem Zusammenhang 
ist das Gutachten des Inter-Amerikani-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte, 
das w i r nachstehend dokumentieren 

A u f Antrag Mexikos äußerte sich der Ge
richtshof z u dem Themenkomplex des 
konsularischen Beistandes u n d dessen 
Verbindung zur Garantie des due process i m 
Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung 
v o n mit der Todesstrafe bedrohten Strafta
ten. 

Der Gerichtshof nahm i n seinem Gutachten 
nicht nur auf die amerikanische Erklärung 
der Rechte u n d Pflichten des Menschen 
Bezug, sondern äußerte sich auch zur Wie
ner Konsularrechtskonvention, dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche u n d pol i 
tische Rechte u n d der Charta der Organisa
tion Amerikanischer Staaten (OAS). 

Ar t . 64 der Amerikanischen Konvention 
über Menschenrechte ( A M R K ) 1 regelt die 
sog. beratende Gerichtsbarkeit des Inter-
Amerikanischen Gerichtshofs für M e n 
schenrechte. Die Vorschrift hat folgenden 
Wortlaut: 

1. Die Mitgliedstaaten der Organisation kön
nen den Gerichtshof in bezug auf die Ausle
gung dieser Konvention oder anderer Verträge, 
die den Schutz der Menschenrechte in den ame
rikanischen Staaten betreffen, um Rat ersuchen. 
Ebenso können die Organe, die in Kapitel X der 
Charta der Organisation Amerikanischer Staa-

Vom 22. November 1969, OAS-Fundstelle, deut
scher Text bei Bundeszentrale für Politische Bil
dung, Menschenrechte Dokumente und Dekla
rationen, 3. Auflage 1999, S. 564ff. 

ten in der durch das Protokoll von Buenos Ai
res geänderten Fassung aufgeführt sind, den 
Gerichtshof innerhalb ihres jeweiligen Zustän
digkeitsbereichs um Rat ersuchen. 

2. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates der Or
ganisation kann der Gerichtshof diesem Staat 
Gutachten in bezug auf die Vereinbarkeit von 
Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts mit 
den vorgenannten völkerrechtlichen Überein
kommen erstellen. 

Viele der Fragen, die sich für die Aus le 
gung dieser Vorschrift ergeben, hat der 
Gerichtshof i n den v o n Peru angeforderten 
Gutachten über die Bedeutung „anderer 
Verträge" i m Sinne v o n A r t . 64 A M R K be
handelt. 

Nach Art . 64 A M R K hat der Inter-
Amerikanische Gerichtshof eine - i m inter
nationalen Vergleich - sehr weite Zustän
digkeit zur Erstattung v o n Gutachten. 
Während Art . 96 U N - C h a r t a u n d A r t . 1 des 
2. Z P zur E M R K den Kreis der möglichen 
Antragsteller eher restriktiv bestimmen, 
zieht Ar t . 64 A M R K diesen Kreis eher weit. 
Hiernach können die Generalversammlung 
der O A S , die Konsultationstreffen der A u -
ßeruxunister, die Räte, der Inter-
Amerikanische Juristenausschuß, die Inter-
Amerikanische Menschemechtskommissi-
on, das Generalsekretariat u n d die Sonder
konferenzen u n d Sonderorganisationen der 
O A S Gutachten beim Inter-Amerika-
nischen Gerichtshof anfordern. Außerdem 
sind sämtliche Mitgliedstaaten der Organi 
sation - sogar diejenigen, die die A M R K 
noch nicht ratifiziert haben - antragsbe
rechtigt. Während die Organe der O A S nur 
„innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches" 
u m Gutachten ersuchen können, ist das 
Antragsrecht der Staaten insoweit unbe
schränkt. In der Praxis hat es sich aber ein
gebürgert, diese Beschränkung auf den 
Zuständigkeitsbereich der Organe nicht 
anzuwenden. 

Die Zuständigkeit des Inter-Ameri-
kanischen Gerichtshofes z u Gutachtener
stattung ratione materiae ist recht weit. So ist 
sie nicht auf die Auslegung der A M R K 
beschränkt, sie erstreckt sich vielmehr auch 
auf „andere Verträge, die den Schutz der 
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Menschenrechte i n den amerikanischen 
Staaten betreffen". 2 Durch die weite Fas
sung v o n A r t . 64 A M R K , derzufolge kein 
internationaler Vertrag grundsätzUch als 
Gegenstand eines Gutachtens ausgeschlos
sen ist, leitet der Gerichtshof sogar eine 
Vermutung für seine Zuständigkeit ab. 
W e i l e in restriktiver Zweck nicht ausdrück
l ich ausgesprochen sei, lasse sich ein sol
cher auch nicht annehmen. 3 M i t dieser In
terpretation, die die Zuständigkeit des Ge
richtshofs annimmt, wenn sie nicht ander
weit ig ausgeschlossen ist, kehrt der Ge
richtshof den herkömmlichen Interpretati
onsgrundsatz u m , demzufolge die i n der 
nationalen Organisation übertragenen Z u 
ständigkeiten eng auszulegen sind. 

Nach der Auffassung der Inter-
Amerikanischen Gerichtshofs erstreckt sich 
seine Zuständigkeit zur Gutachtenerstat
tung auf jede Vertragsnorm, die Menschen
rechte betrifft u n d i n den amerikanischen 
Staaten wirksam ist, wobei es nicht auf den 
Hauptgegenstand des Vertrages oder auf 
die Frage, ob Staaten, die keine Mitglieder 
der O A S sind, Vertragsparteien s ind oder 
werden können, ankommt. 

Der Inter-Amerikanische Gerichtshof w u r 
de i m Jahre 1979 auf der Grundlage der 
A M R K errichtet. Bis heute hat er insgesamt 
16 Gutachten erarbeitet. 

(Einfiihrung und Übersetzung: Redaktion) 
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